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1 ALLGEMEINES 

In dieser Turnierordnung wird zur besseren Lesbarkeit die männliche Form 

verwendet wird, die aber für beide Geschlechter und auch für Personen gilt, die sich 

diesbezüglich nicht festlegen wollen. 

Die Turnierordnung gilt für alle ÖFHF-Turniere, die von ÖFHF-Mitgliedern oder vom 

ÖFHF selbst ausgerichtet und veranstaltet werden. 
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2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN & ZUSTÄNDIGKEITEN 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Rahmenbedingungen für Veranstalter 

geklärt. 

2.1 TURNIER UND KAMPF  

2.1.1 KAMPF 

Der Vergleich zweier Sportler mit dem Ziel, den besseren Fechter von den beiden zu 

ermitteln. Das Kriterium sind die unten aufgelisteten Regeln und das Ergebnis 

bezieht sich ausschließlich auf einen bestimmten Simulator oder eine bestimmte 

Disziplin und diese sportliche Betrachtungsweise.  

2.1.2 TURNIER  

Eine Veranstaltung mit dem Ziel, durch eine Reihe von Kämpfen die Turnierfechter 

zu ermitteln, die während dieser Veranstaltung die besten Leistungen in einer oder 

mehreren Disziplinen erbracht haben und sie dafür zu ehren. Ein Turnier kann 

mehrere sportliche Bewerbe (z.B. mehrere Simulatoren) umfassen. 

 

2.2 ÖFHF-TURNIERE UND NICHT OFFIZIELLE TURNIERE 

 

Ein Turnier ist dann ein ÖFHF-Turnier, wenn es der Turnierordnung des ÖFHF 

entspricht, von einem ÖFHF-Mitgliedsverein (oder dem ÖFHF selbst) ausgerichtet 

wird und vom ÖFHF bewilligt wurde. Die schlussendliche Reihung der Teilnehmer 

wird in die ÖFHF-Rangliste laut ihren Kriterien aufgenommen. 

ÖFHF Turniere gelten als „offen“, das heißt es kann prinzipiell jeder Fechter 

teilnehmen. Einschränkungen sind aber möglich, solange diese von Anfang an in der 

Turnier-Ausschreibung kommuniziert werden und der Turnierordnung nicht 

widerspricht. Abweichungen vom Regelwerk müssen mit dem ÖFHF kommuniziert 

und schriftlich festgehalten werden.  

Nicht offizielle Turniere sind vom ÖFHF nicht genehmigt, dürfen nicht das ÖFHF 

Emblem verwenden und das Ergebnis fließt nicht in die ÖFHF Rangliste ein. Sie 

müssen daher auch nicht der ÖFHF Turnierordnung oder dem ÖFHF Regelwerk 

entsprechen. 

 

2.3 VERANSTALTER EINES ÖFHF-TURNIEREVENTS 

Veranstalter eines ÖFHF-Turnierevents kann jeder ÖFHF-Mitgliedsverein [oder der 

ÖFHF selbst] sein dieser ist für die Turnierorganisation innerhalb der 

Turnierordnung verantwortlich. Er trägt das organisatorische und finanzielle Risiko, 

erledigt die behördliche Anmeldung (sofern notwendig) und ist für die Sicherheit aller 

Anwesenden beim Turnier verantwortlich. Er darf erwirtschaftete Gewinne behalten. 
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Der Veranstalter ist für die reibungslose Turnierdurchführung in sportlicher und 

eventorganisatorischer Weise mit aktiver Unterstützung von ÖFHF Vertretern (z.B.: 

Kampfleitern) verantwortlich. 

 

2.3.1 SICHERHEITSBEAUFTRAGTER  

Vom Veranstalter muss eine Person als Sicherheitsbeauftragter ernannt werden. 

Seine Aufgaben sind: 

- Beachtung aller eventorganisatorischen Maßnahmen (Freihaltung von 

Fluchtwegen, Sicherheit der Gäste (Abstände), Einhaltung von 

Veranstaltungsrichtlinien, usw.) 

- Hilfsorgan der Turnierleitung (z.B.: Freihalten der Kampfplätze von nicht 

autorisierten Personen). 

- Erste Hilfe: Trägt dafür Sorge, dass ein Erste Hilfe Kit zur Verfügung steht und 

dass eine Person anwesend ist, die im Notfall erste Hilfe leisten kann 

(Ersthelfer/ gültiger Erste 16h-Hilfe Kurs oder beruflich im medizinischen 

Bereich tätig). 

 

2.4 TURNIERLEITUNG (TL) 

Die Turnierleitung besteht aus Vertreter und einem Stellvertreter des veranstaltenden 

Vereins und einem Vertreter des ÖFHF (z.B. der Chefkampfleiter) und darf nicht aktiv 

am Turnier als Fechter teilnehmen. 

2.5 KAMPFLEITER, NEBENRICHTER, ASSISTENTEN 

Kampfleiter sind qualifizierte Einzelpersonen, welche für den Ablauf der Kämpfe die 
Verantwortung tragen und über die Wertung der Treffer das Ergebnis eines Kampfes 
festlegen. Sie sind von der Turnierleitung als Autorität eingesetzt und entscheiden 
nach bestem Wissen und Gewissen. Um als Kampfleiter qualifiziert zu sein, ist eine 
Kampfleiterlizenz des ÖFHF erforderlich. Jeder Verein möge pro drei zum Turnier 
entsandten Fechtern jeweils auch einen Kampfleiter entsenden. 

Nebenrichter sind Einzelpersonen, die den Kampfleiter während des Gefechts bei 
Sichtung von Punktevergaben unterstützen. Sie haben eine Kampfleiterausbildung 
und können sich während des Turniers gegenseitig ablösen. 

Assistenten sind Einzelpersonen, welche von der Turnierleitung eingesetzt werden, 
um den Kampfleiter bei seinen Aufgaben zu unterstützen. Assistenten müssen keine 
qualifizierten Kampfleiter sein, müssen aber von der Turnierleitung bzw. dem 
Kampfleiter eine entsprechende Einweisung in ihre Aufgaben und Pflichten erhalten 
haben. 

Jeder Kampf muss von mindestens einem Kampfleiter und einem Assistenten (für 
Kampfbeobachtung, Zeitnehmung, Mitschrift der Kampfstatistik) betreut werden. Der 
Finalkampf sowie der ggfs. durchgeführte Kampf um den dritten Platz muss von einem 
Kampfleiter und mindestens zwei Assistenten betreut werden. 
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Der ÖFHF empfiehlt, dass jeder Kampf, besonders die Kämpfe in der 
Ausscheidungsphase, von einem Kampfleiter und zwei weiteren Assistenten, die 
qualifizierte Kampfleiter zu sein haben, betreut wird, wobei während eines Kampfes 
immer ein bestimmter Assistent den einen Fechter, der andere Assistent immer den 
anderen Fechter auf Treffer und Verstöße hin beobachtet. Die Assistenten dürfen 
diese dann dem Kampfleiter anzeigen, aber nicht selbsttätig den Kampf unterbrechen 
etc. Zusätzlich soll es zwei weitere Assistenten für die Zeitnehmung und die Mitschrift 
der Kampfstatistik geben. 

Falls keine zusätzlichen Assistenten für die Zeitnehmung und die Mitschrift der 
Kampfstatistik vorhanden sind, übernimmt der eine Assistent die Zeitnehmung, der 
andere Assistent die Mitschrift der Kampfstatistik. Falls nur ein Assistent vorhanden ist, 
übernimmt dieser die Zeitnehmung sowie die Mitschrift der Kampfstatistik. 

 

2.6 ZUSTÄNDIGKEIT VON OFFIZIELLEN 

2.6.1 VERANSTALTER DES TURNIEREVENTS 

Der Veranstalter wird vom ÖFHF nach gegenseitiger Absprache ernannt oder durch 
das Rotationsprinzip ermittelt und ist für die reibungslose organisatorische 
Durchführung des Turniers vor Ort verantwortlich. Der Veranstalter ist immer ein 
ÖFHF-Mitgliedsverein. 

Ein/e Vertreter/in und ein/e Stellvertreter/in muss dem ÖFHF namentlich genannt 
werden, ist Teil der Turnierleitung und muss jederzeit erreichbar und vor Ort sein. 

Dem Veranstalter kommen folgende Aufgaben zu: 
• Turniervorbereitungen (Organisation der Halle, Ausschreibung, usw.) 
• Kampfplatzvorbereitungen (z.B.: Abkleben und Nummerierung der 

Kampfplätze) 
• Bereitstellung/Organisation von Tischen und Zeug für Schreibassistenz 
• Ergebnislisten werden noch am Turniertag den ÖFHF-Vertretern übergeben 

oder binnen einer Woche via email übermittelt. 
• Dem ÖFHF ist spätestens nach 1 Woche ein publizierbarer Turnierbericht in 

elektronischer Form, sowie mindestens ein Foto zu übermitteln. 
 

2.6.2 ÖFHF 

Die Aufgaben des ÖFHF sind: 
• Unterstützung bei der Terminkoordination 
• Bestellung des Turnierleiters und seiner Kampfleiter. 
• Aufnahme in den ÖFHF-Terminkalender 
• Veröffentlichung der Ausschreibung und der Ergebnisse auf der 

verbandseigenen Homepage 
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2.6.3 TURNIERLEITUNG 

Die Turnierleitung ist ein Gremium, das für die Vorbereitung und die Durchführung des 
Turniers die Verantwortung trägt und den Sieger des Turniers festlegt. Es entscheidet 
im Konsens oder nach Abstimmung in einfacher Mehrheit. Die Turnierleitung wird beim 
ÖFHF angemeldet und von diesem bestellt. 

Die Turnierleitung setzt sich aus mindestens folgenden Personen zusammen: 

• Turnierleiter und Stellvertreter – werden vom veranstaltenden Verein gestellt. 

• Einem Vertreter des ÖFHF oder eines zuständigen Landesverbandes oder ein 
vom Veranstalter und dem ÖFHF gemeinsam nominiertes Mitgliedes (zB 
Chefkampfleiter) 

Die Turnierleitung ist verantwortlich für: 

• Die Sicherheit aller anwesenden Personen  
• die Abwicklung des Turniers  
• die Auslosung/Erstellung der Teilnehmergruppen  
• die Erstellung und Veröffentlichung des Zeitplans 
• die Veröffentlichung der Ergebnisse 
• die Nominierung und den Einsatz von Schiedsrichtern 
• die Bekanntmachung/Vorstellung der Zuständigen 
• die Verlautbarung etwaiger Änderungen im Turnierablauf 
• die Entscheidung über eine Unterbrechung bei Notfällen 
• den Hinweis auf örtliche Gegebenheiten (Verpflegungsmöglichkeiten, 

Garderoben, Toiletten) und  Verhaltensweisen (Hausordnung) 
• die Behandlung von Protesten 
• die Entscheidung in allen Fragen der Auslegung von Regeln und 

Bestimmungen, einschließlich der Zulässigkeit von Schutzkleidung, Fechtgerät 
und Grundbedingungen 

• die Preisverleihung 
• Disziplinarmaßnahmen bei Fehlverhalten oder anderen Verstößen gegen 

Bestimmungen durch Spieler oder Funktionäre, die nicht in den 
Entscheidungsbereich des Kampfleiters fallen 

 

Die Turnierleitung trifft ihre Entscheidungen mit absoluter Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit ist die Stimme des Turnierleiters ausschlaggebend. 

2.6.4 TURNIERLEITER  

Der Turnierleiter muß während der gesamten Turnierzeit am Austragungsort 
anwesend sein, für allfällige Abwesenheit ist ein Stellvertreter bekannt zu geben. 
 

2.6.5 CHEFKAMPFLEITER 

Der Chefkampfleiter ist verantwortlich für: 
• den Einsatz von Nebenrichtern und Assistenten gemeinsam mit der 

Turnierleitung 
• die Einweisung der Nebenrichter und Assistenten vor Beginn des Turniers 
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2.6.6 KAMPFLEITER - NEBENRICHTER - ASSISTENTEN 

 
Kampfleiter 
• Sichtprüfen der zum Kampf antretenden Teilnehmer auf Kampftauglichkeit 

(Gesundheit, Drogen, Alkohol) und eventuell Meldung an Turnierleitung. 
• Sichtprüfen von Waffen, Ausrüstung und Bekleidung der zum Kampf 

antretenden Teilnehmer und eventuell Meldung an Turnierleitung 
• Anordnen der Aufstellung der Fechter 
• Kommandos zum Beginn, Unterbrechen, Fortführen und Beenden des Kampfes 
• Überwachen der Kampfzeit und der Pausen 
• Überwachen eines ordnungsgemäßen und fairen Kampfverlaufes und 

anordnen von Korrekturen. 
•  Unterbrechen des Kampfes bei Verletzungen und anordnen von 

Hilfemaßnahmen 
• Werten und Zählen der Treffer 
• Ansagen von Treffern an die Fechter 
• Aussprechen von Verwarnungen und Strafpunkten 
• Bei Bedarf disqualifizieren eines Fechters 
• Melden von Verstößen an die Turnierleitung 
• Erkennen des Gewinners 
• Melden des Ergebnisses an die Turnierleitung 

Nebenrichter: 
• Unterstützung des Kampfleiters während des Gefechts 
• Anzeigen der Punktevergabe nach den jeweiligen Regelwerken 

Assistenten: 
• Sichtprüfen der zum Kampf antretenden Teilnehmer auf Kampftauglichkeit 

(Gesundheit, Drogen, Alkohol) und eventuell Meldung an den Kampfleiter. 
• Sichtprüfen von Waffen, Ausrüstung und Bekleidung der zum Kampf 

antretenden Teilnehmer und eventuell Meldung an den Kampfleiter. 
• Überwachen der Kampfzeit und der Pausen 
• Überwachen eines ordnungsgemäßen und fairen Kampfverlaufes und ggfs. 

Hinweis an den Kampfleiter 
• Zählen der Treffer (Mitschrift der Kampfstatistik) 
• Mitschrift von Verwarnungen und Strafpunkten 
• Melden von Verstößen an den Kampfleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR ÖFHF-TURNIERE 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Bestimmungen erläutert, die bei ÖFHF-

Turnieren eingehalten werden müssen. Für Details siehe auch ÖFHF Event 

Leitfaden. 

➢ Ausschreibung enthält die nötigen Basisinfos: Was, Wer, Wo, Wie, Wieviele, 

organisatorisches & rechtliches ist definiert 

➢ Für Absage & Kommunikation ist der Eventorganisator verantwortlich 

➢ Verpflichtende Information der Teilnehmer über die Rahmenbedingungen des 

Events, speziell finanzielle Modalitäten bei Vorkasse Events 

➢ Anmeldung via Formular inkl Daten Verwendung und Einverständnis 

➢ Definition des Teams – Ordner, Empfang 

➢ Check der Sanitär & Umkleidebereiche 

➢ Nach dem Event – Aufräumdienstdienst, Check auf Schäden 

➢ Zusammenfassung / Bericht an ÖFHF  

 

Zusätzlich für Turniere/Wettkämpfe 

➢ Geeignete Örtlichkeit für Turniere 

➢ Turnierleitung & Kampfleiter im Vorfeld definiert 

➢ Anzuwendendes Regelwerk & Turniermodus ist festzulegen, Teilnehmerkreis 

ist definiert 

➢ Definition des medizin. Ersthelfers & Sicherheitsbeauftragten 

➢ Material & Einrichtung gem. gültiger Turnierordnung 

➢ Regeln & Sicherheitsbestimmungen zugänglich auflegen. 

➢ Bericht, Ergebnisse & Ranglisten Punkte an ÖFHF übermitteln 

 

3.1 TURNIERANSUCHEN 

• Keine Terminkollision mit anderen ÖFHF-Turnier-Terminen. 
• Terminabsprache mit dem ÖFHF. 
• Vollständiges Einvernehmen zwischen Veranstalter und ÖFHF über die 

Durchführung des Turnieres, Turnierleitung definiert 
• ÖFHF-Turnier-Formular (elektronisch) ausfüllen und rücksenden. 
• auf Bestätigung warten oder inkorrektes korrigieren. 
• Fristen beachten 
• Ausschreibung starten 
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3.1.1 FRISTEN 

Folgende Mindestfristen sind seitens des Veranstalters bezüglich Terminabsprache, 
Ausschreibung und Anmeldestart sowie Eintrag in die ÖFHF-Homepage spätestens 
einzuhalten: 

• Regional- und Landesmeisterschaften: 3 Monate vor dem Turnier. 
• Österreichischen Meisterschaften und nationale Turniere: 4 Monate vor dem 

Turnier 
• Bei sonstigen internationalen Turnieren: 6 Monate vor dem Turnier 

Einschränkungen bei der Anmeldung wie im Absatz oben beschrieben sind bei 
Regional- und Landesmeisterschaften mit 1 Monat vor dem Turnier, bei ÖM und 
nationalen Turnieren mit 2 Monaten vor dem Turnier und bei internationalen Turnieren 
mit 3 Monaten vor dem Turnier festzusetzen. 

 

3.2 TURNIERAUSSCHREIBUNG 

Die Turnierausschreibung muss zeitgerecht öffentlich gemacht werden. Es gilt eine 
Veröffentlichungspflicht im ÖFHF-Kalender. Empfehlung: weitere Infoschienen (zB 
Facebook) und entspr. vereine direkt ansprechen. 

International: Text in Englisch & Ausschreibung via IFHEMA 

Es gelten die Regelwerke zum Zeitpunkt der Ausschreibung. 

3.2.1 ZIELGRUPPE UND TEILNAHME: 

Ein ÖFHF-Turnier muss immer “offen” ausgeschrieben werden, das heißt, dass alle 
interessierten Fechter unabhängig von Geschlecht oder Mitgliedschaft in einem Verein 
prinzipiell die Möglichkeit zur Teilnahme am gleichen Bewerb haben, solange sie die 
Turnierregeln einhalten. Faire und transparent formulierte und dokumentierte 
Einschränkungen (z.B. bei Meisterschaften) sind allerdings möglich.  

So kann ein Turnier mit einer bestimmten Höchst-Teilnehmer-Anzahl und einem 
Anmeldeschluss ausgeschrieben werden und die Aufnahme von Fechtern 
entsprechend dieser Bestimmungen gestoppt werden. Oder es soll eine bestimmte 
Gruppe von Fechtern in kausalem Zusammenhang mit dem Turnier bei der Anmeldung 
(innerhalb von in der Ausschreibung vorgegebenen fairen Bedingungen) bevorzugt 
werden (z.B. kann bei Landesmeisterschaften eine Frist vorgegeben werden, 
innerhalb der die Anmeldungen von Fechtern des jeweiligen Bundeslandes bevorzugt 
angenommen werden und erst nach Ablauf dieser Deadline können dann auch Fechter 
aus anderen Bundesländern nach dem Datum ihrer Anmeldung die noch leeren Plätze 
im Turnier auffüllen).  

Ausschreibungstext siehe Event Leitfaden 
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3.3 TEILNEHMERANMELDUNG 

Siehe Event Leitfaden & Beispiel Anmeldeformular. 

Ein Teilnehmer an einem ÖFHF-Turnier muss bei der Anmeldung seinen Namen, sein 
Geburtsdatum, seine Adresse und seinen ÖFHF-Verein angeben (bei Mitgliedschaft 
in mehreren Vereinen muss es sich für einen entscheiden, da dies eventuell von 
Bedeutung für die Wertung z.B. einer Landesmeisterschaft sein kann). Der Teilnehmer 
muss einer Veröffentlichung seines Turnierergebnisses zustimmen. Weiters muss er 
eine Datenschutzbestimmung ausfüllen und unterschreiben sowie auch den jeweiligen 
Sicherheitsrichtlinien des Veranstalters zustimmen. Selbstverständlich er auch die 
Turnierregeln und eine allfällige Hausordnung akzeptieren.  

 

3.4 AUSTRAGUNGSORTES & KAMPFPLÄTZE 

Der Austragungsort muss nicht zwingend eine Turnhalle sein (→ siehe Leitfaden für 

ÖFHF Events). Die Bedingungen müssen für alle Teilnehmer auf allen Kampfplätzen 

gleich sein.  

Der Austragungsort ist mindestens eine halbe Stunde vor Turnierbeginn für das 

Training freizugeben. 

Abhängig von den räumlichen Gegebenheiten des Veranstaltungsortes sind 

Kampfplätze in verschiedenen Größen möglich. Die Randzone hat immer die unten 

angegebene Größe aufzuweisen. Bei einem Turnier mit mehreren Kampfplätzen 

haben alle Kampfplätze gleich groß zu sein.  

Die Größe des Kampfplatzes ist lt Handout ÖFHF-Kampfplatz definiert  

• Kampflatz – der Kampfplatz ist eine quadratische Fläche im Ausmaß von 

mindestens 8 x 8 m. Er wird von einer Außenlinie begrenzt.  

• Randzone – der Kampfplatz enthält eine Randzone. Sie erstreckt sich bis 1 m 

innerhalb der Außenlinie und wird nach innen von einer Warnlinie begrenzt.  

• Aufstellungslinie - an zwei sich gegenüberliegenden Punkten in der Ecke der 

Warnlinie liegen die beiden Aufstellungspunkte. Bei Kampfplätzen ab einer 

Größe von 10 x 10 m liegen die beiden Aufstellungspunkte an zwei sich 

gegenüberliegenden Punkten in der Mitte der Warnlinie. Jeder 

Aufstellungspunkt ist durch die 50 cm lange Aufstellungslinie, die an dieser 

Stelle die Warnlinie überdeckt, markiert.  

• Die maximale Größe des Kampfplatzes beträgt 14 x 14 m.  

Alle Linien müssen deutlich gekennzeichnet sein. Folgende Farbkennzeichnung ist 

empfohlen:  

• Aufstellungslinie – weiß  

• Warnlinie – gelb  

• Außenlinie – rot  
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Im Bereich von 3m ab der Außenlinie dürfen kein Publikum oder andere Personen, 

die nicht mit der Turnierorganisation zu tun haben, stehen. Der Bereich ist für 

Kampfleiter, Kampfleiterassistenten, Betreuer, Fechter in Vorbereitung oder 

Beauftragte der Turnierleitung vorgesehen. 

 

3.5 TEILNAHMEKRITERIEN 

3.5.1 ALLGEMEIN 

• Für die Teilnahme an Turnieren wird seitens des ÖFHF das Kriterium der 

„Turnierreife“ angestrebt. So lange dieses Kriterium nicht offiziell eingeführt ist, 

sind die ÖFHF-Mitgliedsvereine aufgerufen, nur solche Fechter in ÖFHF-

Turniere zu entsenden, die ohne Gefahr für die eigene Sicherheit oder die 

Sicherheit anderer Aktiver teilnehmen können. Der Veranstalter kann diese 

Zusage vom Verein schriftlich verlangen. 

• Während des Kampfes dürfen pro Fechter maximal zwei Betreuer beim 

Kampfplatz anwesend sein.  

• Mindestalter - Für ÖFHF-Turniere gilt 18 Jahre als Mindestalter 

Jede Person, die folgende Voraussetzungen erfüllt, ist berechtigt, am Turnier als 

Fechter teilzunehmen:  

• Rechtzeitige Anmeldung und Hinterlegen des Startgeldes  

• angemessene körperliche Verfassung  

• Es gilt Doping- und Alkoholverbot* 

• Vorhandensein geeigneter Bekleidung und Schutzausrüstung (siehe Kapitel  

→ 4 Modulgruppe I) 

• Vorhandensein geeigneter Simulatoren (siehe Kapitel → 3.5 

Sicherheitskontrolle der Simulatoren und Kapitel → 4 Modulgruppe I) 

• Kenntnis der Turnierregeln 

• Disziplin & respektvolles Verhalten 

* Es gilt das Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 §1 im Sinne des „Internationalen Übereinkommens 
gegen Doping im Sports“ von 2007. 
Ein zuwiderhandeln wird mit sofortigem Ausschluss und lebenslanger Sperre durch die schwarze Liste 
bei ÖFHF-Turnieren geahndet. 

 

Bei einer Ordnungswidrigkeit dieser Punkte, ist die Turnierleitung ermächtigt den 

Fechter vom Turnier auszuschließen. 

Fechter auf der schwarzen Liste des ÖFHF sind von der Teilnahme ausgeschlossen 

(siehe Kapitel → 6.6.2 Schwarze Liste). Ansonsten bestehen grundsätzlich keine 

Teilnahmeeinschränkungen bezüglich der persönlichen Vorgeschichte oder der 

sportlichen Vergangenheit des Fechters. Dem Veranstalter bzw. der Turnierleitung 

obliegt hierbei jedoch das Hausrecht. Allfällige Einsprüche sind beim ÖFHF 

einzubringen. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2007_III_108/COO_2026_100_2_368901.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2007_III_108/COO_2026_100_2_368901.html
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3.6 SICHERHEITSKONTROLLE DER WAFFEN & SCHUTZAUSRÜSTUNG 

Alle beim Turnier zum Einsatz kommenden Waffensimulatoren und die 
Schutzausrüstung müssen von der Turnierleitung bzw. von den Kampfleitern vor dem 
Turnier geprüft werden.  
Alle Teilnehmer haben vor dem Turnier zu einer angekündigten Kontrolle zu 
erscheinen, alle geprüften und genehmigten Waffen werden von der Turnierleitung 
markiert, ausschließlich diese dürfen beim Turnier zum Einsatz kommen. Die 
Markierung darf erst nach dem Turnier wieder entfernt werden. 
 

Für alle Simulatoren aus Stahl und Klingenwaffen gilt: 
◼ Biegeverhalten 

Alle Klingen werden vor dem Turnier einem Biegetest unterzogen: 
Die Waffe wird senkrecht mit dem Ort am Boden aufgestellt und das 
entsprechende Druckgewicht am Knauf aufgelegt. Die jeweilige Klinge darf sich 
auch schon bei geringerem Druckgewicht als unten angegeben verbiegen, 
muss aber spätestens bei den vorgeschriebenen maximalen Druckgewichten 
nachgeben. 

◼ Spitzen 
Die Spitze der Klinge (der Ort) muss stumpf und abgerundet sein. An der Spitze 
der Klinge müssen Plastik- Gummi- oder Lederschoner angebracht sein.  

◼ Schneiden 
Alle Schneiden der Klinge müssen stumpf und abgerundet sein.  

◼ Pariere 
Die Enden der Parierstange, Parierbügel etc. sowie eventuell vorhandene 
Parierringe und sonstige Parierelemente müssen abgerundet sein. Angespitzte 
Parierstangen bzw. Parierbügel sind nicht gestattet. Plastik- Gummi- oder 
Lederschoner sind ggf. aufzubringen. 

◼ Knauf 
Der Knauf muss abgerundet sein und darf keine hervorstehenden Spitzen oder 
Kanten aufweisen.  

◼ Zustand der Waffe und Klingenqualität 
Die Klinge darf keine schneidenden oder reißenden Grate oder Scharten 
aufweisen. Ggfs. muss die Klinge vor dem Antreten entgratet werden.  

◼ Pfeilhöhe bei Säbel 
Zur Messung wird der Säbel mit dem Rücken auf eine ebene Unterlage gelegt 
– Pfeilhöhe ist maximaler Abstande zwischen Säbelrücken & Fläche. 
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3.7 MEISTERSCHAFT 

Für alle ÖFHF Meisterschaften gilt, es muss der Titel „Meister“ und 

„Meisterin“ vergeben werden, sobald Vertreter des jeweiligen Geschlechts an dem 

Turnier teilnehmen (der jeweils bestplazierte trägt den Titel). Der Sieger muss einem 

ÖFHF-Mitgliedsverein angehörig sein und dort regelmäßig trainieren. Dies kann sich 

der ÖFHF schriftlich bestätigen lassen. 

3.7.1 REGIONALMEISTERSCHAFTEN  

Sind die Meisterschaften einer bestimmten Stadt, Bezirk, oder Gebiet (innerhalb 

eines Landes). Es kann nur ein Teilnehmer, der Mitglied eines ÖFHF-

Mitgliedsvereins dieser Region ist, Meister werden. Ob Ranglistenpunkte vergeben 

werden können ist mit dem ÖFHF abzustimmen. 

3.7.2 LANDESMEISTERSCHAFTEN 

Hier sind die Landesverbände zuständig. Gibt es keinen Landesverband, gelten die 

Regeln der Österreichischen Meisterschaften. Meister kann nur ein Teilnehmer, der 

Mitglied eines ÖFHF-Mitgliedsvereins des entsprechenden Bundeslandes ist, 

werden. Der Organisator muss die anderen Landesvereine informieren, eine 

gemeinsame Veranstaltung ist anstrebenswert (zB Teilnahme, Terminkoordination, 

Unterstützung bei Orga etc.) . Eine Mindestteilnehmerzahl von 16 Fechtern ist 

anzustreben. Wird diese Zahl nach Vorliegen der Anmeldungen nicht erreicht, so 

kann das Turnier trotzdem durchgeführt werden, aber die zu vergebenden 

Ranglistenpunkte reduzieren sich um 50 %) 

3.7.3 ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN 

Es kann nur ein Teilnehmer, der Mitglied eines ÖFHF-Mitgliedsverein ist, 

Österreichischer Meister werden. Eine Mindestteilnehmerzahl von 32 Fechtern ist 

anzustreben. Wird diese Zahl nach Vorliegen der Anmeldungen nicht erreicht, so 

kann das Turnier trotzdem durchgeführt werden, aber die zu vergebenden 

Ranglistenpunkte reduzieren sich um 50 %. 

 

3.8  SIEGEREHRUNG 

Die Platzierten sind in allen Fällen unter Anführung des vollständigen Vereinsnamens 

bzw. Verbandsnamen zu verkünden. Sie dürfen der Siegerehrung nicht 

unentschuldigt fernbleiben. 
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4 MODULE FÜR ÖFHF-TURNIERE 
 

Die Kampfregeln sind in vier Modulgruppen unterteilt. Die Veranstalter eines ÖFHF-

Turnieres müssen aus jeder Modulgruppe mindestens ein Modul wählen und das so 

entstandene Regelwerk öffentlich bekanntgeben und zugänglich machen (siehe 

gesamtes Regelwerk oder Module für Fechter/ Kampfleiter). Die gewünschten Module 

müssen bereits im Turnierantragsformular bekanntgegeben werden. Es wird in 

weiterer Folge empfohlen, die entsprechenden Module in ein Dokument zu kopieren 

und dieses auf der Veranstaltungsseite zu veröffentlichen. 

Der ÖFHF kann bei Meisterschaften die Module verbindend vorgeben und behält sich 

in jedem Fall Einspruchsrecht vor. 
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5 ANHANG - LEITFADEN TURNIERAUSTRAGUNG 

5.1 TURNIERANSUCHEN 

Für Details → siehe Leitfaden ÖFHF Events bzw. Checkliste zur Durchführung von 
ÖFHF Events bzw. Turnieren und Turnier Anmeldeformular des ÖFHF. 
 

• Keine Terminkollision mit anderen ÖFHF-Turnier-Terminen. 

• Terminabsprache mit dem ÖFHF. 

• Vollständiges Einvernehmen zwischen Veranstalter und ÖFHF über die 
Durchführung des Turnieres. 

• ÖFHF-Turnier-Formular elektronisch ausfüllen und rücksenden. 

• auf Bestätigung warten oder inkorrektes korrigieren. 

• Fristen beachten 

• Ausschreibung starten 

5.2 FRISTEN 

Folgende Fristen sind seitens des Veranstalters bezüglich Terminabsprache, 

Ausschreibung und Anmeldestart sowie Eintrag in die ÖFHF-Homepage spätestens 

einzuhalten: 

- Regional- und Landesmeisterschaften: 3 Monate vor dem Turnier. 

- Österreichischen Meisterschaften und nationale Turniere: 4 Monate vor dem 

Turnier 

- Bei sonstigen internationalen Turnieren: 6 Monate vor dem Turnier 

Einschränkungen bei der Anmeldung wie im Absatz oben beschrieben sind bei 

Regional- und Landesmeisterschaften mit 1 Monat vor dem Turnier, bei ÖM und 

nationalen Turnieren mit 2 Monaten vor dem Turnier und bei internationalen 

Turnieren mit 3 Monaten vor dem Turnier festzusetzen. 

 

5.3 TURNIERAUSSCHREIBUNG 

 

Die Turnierausschreibung muss zeitgerecht (Siehe 8.2. Fristen) öffentlich gemacht 

werden. Es gilt eine Veröffentlichungspflicht im ÖFHF-Kalender. Die Ausschreibung 

eines Turnieres muss fristgerecht im Veranstaltungskalender der ÖFHF-Homepage 

veröffentlicht werden.  

Zusätzlich wird dem Veranstalter empfohlen, auch die jeweils angesprochenen 

Mitgliedsvereine (also bei Landesmeisterschaften zumindest die jeweiligen ÖFHF-

Mitgliedsvereine des jeweiligen Bundeslandes) zusätzlich noch direkt einzuladen. 

Weitere Werbeschienen wie z.B. eine Facebook-Veranstaltung sind als Ergänzung 

möglich.  

Bei internationalen Turnieren oder wenn international Beteiligung seitens des 

Veranstalters in der Ausschreibung gewünscht wird, muss die Ausschreibung auch in 

Englisch erfolgen.  
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Es gelten die Regelwerke zum Zeitpunkt der Ausschreibung 

Sie hat folgende Punkte zu enthalten: 

• Bezeichnung des Turniers (LM, ÖM…) 

• Veranstalter des Turnierevents mit Kontaktmöglichkeit 

• Turniertermin (Datum und Uhrzeit) 

• Turnierort mit vollständiger Adresse 

• Angabe des Regelwerks (gewählte Module aus dem ÖFHF Regelwerk)  

• Anmeldekriterien (Konkurrenzen, Fristen, Nenngeld und Bezahlkriterien, 
Mindestanzahl der Teilnehmer) 

• Angabe von Nebenevents wie Fechtschule, Workshops usw… 

• Bekanntgabe der Sponsoren oder der Geld-, Sach- oder Ehrenpreise 

• Turnierbestimmungen  

• DSGVO 
 

5.4 TEILNEHMERANMELDUNG 

Ein Teilnehmer an einem ÖFHF-Turnier muss bei der Anmeldung seinen Namen, 

sein Geburtsdatum, seine Adresse und seinen ÖFHF-Verein angeben (bei 

Mitgliedschaft in mehreren Vereinen muss es sich für einen entscheiden, da dies 

eventuell von Bedeutung für die Wertung z.B. einer Landesmeisterschaft sein kann). 

Der Teilnehmer muss einer Veröffentlichung seines Turnierergebnisses zustimmen. 

Weiters muss er eine Datenschutzbestimmung ausfüllen und unterschreiben sowie 

auch den jeweiligen Sicherheitsrichtlinien des Veranstalters zustimmen. 

Selbstverständlich er auch die Turnierregeln und eine allfällige Hausordnung 

akzeptieren.  

 

5.4.1 ZIELGRUPPE UND TEILNAHME: 

Ein ÖFHF-Turnier muss immer “offen” ausgeschrieben werden, das heißt, dass alle 

interessierten Fechter unabhängig von Geschlecht oder Mitgliedschaft in einem 

Verein prinzipiell die Möglichkeit zur Teilnahme am gleichen Bewerb haben, solange 

sie die Turnierregeln einhalten. Faire und transparent formulierte und dokumentierte 

Einschränkungen sind allerdings möglich.  

So kann ein Turnier mit einer bestimmten Höchst-Teilnehmer-Anzahl und einem 

Anmeldeschluss ausgeschrieben werden und die Aufnahme von Fechtern 

entsprechend dieser Bestimmungen gestoppt werden. Oder es soll eine bestimmte 

Gruppe von Fechtern in kausalem Zusammenhang mit dem Turnier bei der 

Anmeldung (innerhalb von in der Ausschreibung vorgegebenen fairen Bedingungen) 

bevorzugt werden (z.B. kann bei Landesmeisterschaften eine Frist vorgegeben 

werden, innerhalb der die Anmeldungen von Fechtern des jeweiligen Bundeslandes 

bevorzugt angenommen werden und erst nach Ablauf dieser Deadline dann auch 

Fechter aus anderen Bundesländern nach dem Datum ihrer Anmeldung die noch 

leeren Plätze im Turnier auffüllen).  


